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Dolomiten, 23.02.2013 
 
 
WAHLWERBUNG UND DATENSCHUTZ?  
 
„2013 ist ein Wahljahr und mit Verwunderung finde ich auch heuer wieder in meinem Briefkasten an mich 
persönlich adressierte Wahlwerbung der verschiedenen Parteien. Ich bin weder Mitglied bei einer Partei, noch 
sonst irgendwie in einer Adressliste einer parteinahen Organisation eingetragen. Zudem ist auf dem Kuvert meine 
vollständige Adresse angegeben, inklusive interner Wohnungsnummer, die ich nie irgendwo angegeben habe. 
Aus diesem Grund komme ich zum Schluss, dass die Parteien meine Adresse nur von der Gemeinde direkt 
bekommen haben können. Ich möchte von ihnen wissen, ob die Gemeinde persönliche Daten (Name und 
Adresse) der im Meldeamt eingetragenen Personen an Dritte weitergeben darf.“ 
 
Gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 196/2003, bekannt auch als „Datenschutzkodex“, dürfen die 
wahlwerbenden Parteien die Wählerdaten zwar nicht dem Melderegister, wohl aber der Wählerliste der 
Gemeinden entnehmen. Sie dürfen diese jedoch nur in Bezug auf das aktive und passive Wahlrecht verwenden.  
Sie haben aber jederzeit das Recht, bei Ihrer Gemeinde in diese Daten Einsicht zu nehmen. Sie können auch 
verlangen, dass die Zusendung von Werbematerial eingestellt wird. Auch können Sie sich eine Liste der Parteien 
und Einrichtungen geben lassen, die mit dem Versenden der Wahlwerbung betraut sind und denen die Gemeinde 
die Daten daher weitergegeben hat. 
Nachdem in Ihrem konkreten Fall die Daten schon weitergegeben wurden, müssen Sie sich an die Partei, die 
Ihnen die Werbung zugeschickt hat, wenden und schriftlich Einspruch gegen die Behandlung Ihrer Daten einlegen.  
 


